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Ein Kämpfer für Demokratie und Recht
Zum 80. Geburtstag von Kronanwalt D. N. Pritt

In allen Erdteilen schätzen die fortschrittlichen Kräfte 
den britischen Kronanwalt Denis Nowell Pritt, der am 
22. September achtzig Jahre Eilt wird, als scharfsin
nigen Juristen und konsequenten Kämpfer für Demo
kratie und Recht, für Frieden und nationale Unab
hängigkeit.
In zahlreichen politischen Prozessen auf vier Konti
nenten — u. a. in Algerien, England, Griechenland 
(Manolis Glezos 1959), Indien, Kenia (Jomo Kenyatta 
1952/53), Rhodesien, Tanganjika, USA (Ethel und Ju
lius Rosenberg), Westdeutschland — verteidigte D. N. 
Pritt mehr als fünfzig Jahre hindurch Friedens- und 
Freiheitskämpfer gegen imperialistische Will'kürjustiz. 
Getreu seinem Grundsatz, in politischen Verfahren die 
politische Sache seines ungerecht verfolgten Mandan
ten ziu vertreten, machte er die Verteidigung vieler 
bekannter Führer der nationalen Befreiungsbewegung, 

, von Arbeiterführern und von Friedenskämpfern zu
gleich zu einem Erfolg für die Verbreitung der von 
seinen Mandanten vertretenen politischen Ideen. Über 
seine Tätigkeit als Verteidiger in politischen Pro
zessen schreibt D. N. Pritt:

„Nur selten gewinnt man einen politischen Prozeß 
in dem Sinne, daß man den Freispruch des An
geklagten erreicht, obgleich es einem manchmal doch 
gelingt. Andererseits jedoch erreicht die Verteidi
gung in einem politischen Prozeß, mag ihr auch 
rein äußerlich und im engeren Sinne der Erfolg ver

sagt bleiben, stets zumindest drei Vorteile, die im 
wesentlichen einen Sieg bedeuten. Diese Vorteile 
sind:
1. Der Kampf der Verteidigung an sich verhilft 
der politischen Sache des Klienten zu einer unaus
gesetzten öffentlichen Verbreitung und ermutigt alle 
diejenigen, die diese politische Auffassung teilen, 
ganz außerordentlich.
2. Besonders bei Prozessen, die in den Kolonien 
geführt werden, bringt die Entlarvung der tyranni
schen Natur der Anklage, die das Erwachen der 
Empörung und des politischen Bewußtseins der Be
völkerung zur Folge hat, die Erlangung der Unab
hängigkeit viel näher. ...
3. Wenn die Regierung und die Staatsanwaltschaft 
durch eine wirksame Verteidigung in einem poli
tischen Prozeß zu der Erkenntnis gebracht werden, 
daß jeder Prozeß zu einem Kampf wird ..., so ver
ringert sich dadurch die Anzahl der Verfahren, 
die ihm gefolgt wären, wenn der erste Prozeß nicht 
durchgekämpft worden wäre, bisweilen um ein 
Vielfaches.“»

Unvergänglich ist das Verdienst, das sich D. N. Pritt 
im Jahre 1933 als Vorsitzender einer internationalen 
juristischen Untersuchungskommission zur Aufklärung 
des Reichstagsbrandes erwarb. In den ersten Monaten 
der Hitler-Diktatur hatten große Teile der euro
päischen und amerikanischen Öffentlichkeit noch nicht 
begriffen, daß mit dem Machtantritt der Faschisten 
in Deutschland ein terroristisches Regime der aggres
sivsten Teile des Finanzkapitals begonnen hatte. Um 
die Welt über die wahre Natur des Hitler-Faschismus 
aufzuklären, war es notwendig, die Urheberschaft der 
Nazis am Reichstagsbrand nachzuweisen. Uber das 
Ziel der Tätigkeit der Untersuchungskommission 
schrieb D. N. Pritt:

„Wenn die Schlußfolgerungen günstig ausfielen, wie 
angesichts des grotesken Charakters der Fabel, 
die Kommunisten hätten den Reichstag in Brand ge
steckt, angesichts des gegen die Nazis verfüg
baren Beweismaterials und der offensichtlichen Un
schuld Georgi Dimitroffs zu erwarten war, dann 
wäre eine sehr rasche und überzeugende Bloßstel
lung des verbrecherischen und skrupellosen Charak
ters der Nazis und der völlig verlogenen Basis, 
auf die sich ihr Wahlsieg gründete, schon ein posi
tives Ergebnis. Hierauf könnte eine umfassende 
antifaschistische Bewegung in England und in ande
ren Ländern des Westens aufgebaut werden.“2 

In' ihrem Bericht, den die Londoner Untersuchungs
kommission am Vorabend des faschistischen Reichs
tagsbrandprozesses bekanntgab, erbrachte sie den

1 Pritt, „Aus den Erfahrungen eines Verteidigers in politischen 
Prozessen“, NJ 1960 S. 774 ff. (777).
2 Pritt, Der Reichstagsbrand, Berlin 1959, S. 22/23.
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